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nimmt: Wir verbanden unsere vorbeugende Tätigkeit en
ger als je zuvor mit der Tätigkeit anderer staatlicher Or
gane und gesellschaftlicher Organisationen.

Die Rolle der Staatsanwaltschaft im System der Vor
beugung von Rechtsverletzungen besteht vor allem darin, 
alle Informationen über negative gesellschaftliche und wirt
schaftliche Erscheinungen zu nutzen, um die zuständigen 
Organe zu nachhaltigen Maßnahmen anzuregen. Zugleich 
muß die Staatsanwaltschaft feststellen, welche der bisher 
angewandten Maßnahmen sich als nicht genügend wirk
sam erwiesen und worin die Ursachen der mangelnden 
Wirksamkeit lagen.

Die Staatsanwälte wirken mit anderen staatlichen Or
ganen und den Zentralstellen der Genossenschaften — in 
vielen Fällen auf der Grundlage von Vereinbarungen — 
zusammen: Beide Seiten übermitteln einander Informa
tionen über Erscheinungen, die die Gesetzlichkeit beein
trächtigen. Darüber hinaus wirken die Staatsanwälte an 
Schulungen mit, die von staatlichen Organen und den Zen
tralstellen der Genossenschaften für Revisoren, Inspekto
ren, Inventurprüfer, Justitiare usw. organisiert werden.

Erfolgreich ist auch das Zusammenwirken der Staats
anwaltschaft mit den gesellschaftlichen Organisationen. So 
schloß die Staatsanwaltschaft entsprechende Vereinbarun
gen mit dem Verband Polnischer Jäger, mit der Vereini
gung zur Bekämpfung der Körperbeschädigung sowie mit 
der Frauenliga ab. Diese Vereinbarungen sind — ähnlich 
wie die bereits früher z. B. mit dem Gesellschaftlichen Ko
mitee zur Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs abgeschlos
senen Vereinbarungen — eine Form, um eine breite gesell
schaftliche Basis zur Bekämpfung und Verhütung negativer 
gesellschaftlicher Erscheinungen zu schaffen.

Die örtlichen Staatsanwaltschaften unterhalten ständige 
Kontakte mit den Kommissionen für Parteikontrolle der 
Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. Im 2. Halbjahr 1978 
wurden die Staatsanwälte in breitem Umfang in die Tätig
keit der Komitees für gesellschaftliche Kontrolle einbe
zogen. Den entsprechenden Wojewodschaftskomitees traten 
42 Staatsanwälte bei, während den Orts-, Stadt- und Ge
meindekomitees 170 Staatsanwälte angehören.

Die vorbeugende Tätigkeit, die Aktivitäten auf dem Ge
biet des Zivilrechts sowie die staatsanwaltschaftliche Auf
sicht über die Einhaltung der Gesetzlichkeit sind auf die 
Bekämpfung derjenigen negativen gesellschaftlichen Er
scheinungen ausgerichtet, die gegenwärtig einen Schwer
punkt der kriminellen Gefährdung darstellen. Die Staats
anwaltschaft konzentriert sich vor allem auf den Schutz des 
sozialistischen Wirtschaftssystems und des gesellschaft
lichen Eigentums, den Schutz der Familie, die Verhinde
rung der Demoralisierung von Kindern und Jugendlichen, 
die Herausbildung vorbildlicher Verhaltensweisen, die Be
kämpfung des Alkoholmißbrauchs und der Asozialität.

Um die staatsanwaltschaftlichen Bemühungen zu veran
schaulichen, die in der Umgangssprache „Vorbeugungsmaß
nahmen“ genannt werden, aber auch die staatsanwaltschaft
liche Aufsicht über die Einhaltung der Gesetzlichkeit und 
die Tätigkeit auf dem Gebiet des Zivilrechts umfassen, 
seien einige Zahlen angeführt: Allein im Jahre 1978 nah
men die Staatsanwälte insgesamt 3 800 Untersuchungen und 
Kontrollen vor, regten 350 Kontrollen an, erarbeiteten 
40 250 Referate, veranstalteten 18 660 Aussprachen in ver
schiedenen Bereichen, führten 92 880 ermahnende Ge
spräche, übermittelten staatlichen Organen und gesell
schaftlichen Organisationen 12 730 Informationen, nahmen 
an 6 750 Beratungen und Schulungen teil, übergaben den 
gesellschaftlichen Gerichten 16 760 Verfahren, informierten 
in 33 130 Fällen die zuständigen Organe oder Institutionen 
über das tadelnswerte Verhalten von Bürgern und belobig
ten 530 Bürger für vorbildliches Verhalten bei der Be
kämpfung der Kriminalität.

Der würdigen Auszeichnung von Bürgern, die an der 
Aufdeckung von Straftaten mitwirkten oder die Straf
taten spontan vereitelten, messen wir große Bedeutung bei.

Die Staatsanwälte organisieren gemeinsam mit der Front 
der Nationalen Einheit Zusammenkünfte solcher vorbild
licher Bürger und sorgen dafür, daß Informationen über 
die positiven Verhaltensweisen und ihre gesellschaftliche 
Anerkennung in den Arbeitskollektiven und Wohngebieten 
ausgewertet und verallgemeinert werden.

Rechtspropaganda und Rechts er Ziehung

Bei der Erziehung der jungen Generation entsprechend den 
Idealen des Sozialismus leisten die Staatsanwälte beacht
liche Arbeit. Sie nahmen an 3 000 von Schulen verschiede
nen Typs organisierten Aktionen teil, bei denen den Ju
gendlichen ausgewählte gesellschaftspolitische Probleme 
vermittelt wurden. Die Staatsanwälte hielten Lektionen und 
führten zahlreiche Aussprachen mit Jugendgruppen, Päd
agogen und Eltern durch. In den bei der Föderation der 
Sozialistischen Jugendverbände Polens eingerichteten 
rechtspolitischen Zentren arbeiten über 1 000 junge Staats
anwälte aktiv mit. Sie popularisieren das Recht unter der 
Jugend und führen Rechtsberatungen durch.

Allein im Jahre 1978 erschienen in der Tagespresse und 
in periodischen Publikationen über 500 Artikel, die von 
Staatsanwälten geschrieben wurden. Ferner nahmen Staats
anwälte an über 160 Rundfunk- und Fernsehsendungen teil. 
Noch umfassender war die Mitarbeit der Staatsanwälte an 
den Betriebszeitungen. Die Staatsanwälte sind aber nicht 
nur selbst publizistisch aktiv, sondern initiieren auch Akti
vitäten der Massenmedien. Vielen Pressekonferenzen, Be
gegnungen mit Journalisten und dem unmittelbaren Kon
takt mit ihnen ist es zu verdanken, daß im Jahre 1978 über 
1 000 gesellschaftlich nützliche Publikationen entstanden 
sind.

Unserer Einschätzung nach hat die rechtspropagandi
stische Tätigkeit der Staatsanwälte zu positiven Verände
rungen im gesellschaftlichen Bewußtsein beigetragen. Im
mer mehr Bürger setzen sich entschlossen bei der Bekämp
fung und Vorbeugung von Straftaten, anderen Rechtsver
letzungen und sonstigen negativen Erscheinungen im ge
sellschaftlichen Leben ein. Davon zeugt nicht nur die Kri
minalitätsstatistik, sondern auch die ständig steigende Zahl 
der von uns ausgezeichneten tapferen Menschen, der 
Presseveröffentlichungen und schließlich der Briefe, die 
wir von Bürgern erhalten.

*

Tagtäglich werden von den Staatsanwälten der Volksrepu
blik Polen die Losungen verwirklicht: „Jeder Staatsanwalt 
ist ein aktiver gesellschaftlicher Funktionär“ und „Die 
Staatsanwaltschaft erfüllt konsequent die Direktiven der 
Partei“. Davon zeugt u. a. die Tatsache, daß 70 Prozent der 
Staatsanwälte Mitglieder der Polnischen Vereinigten Ar
beiterpartei sind, daß über ein Drittel von ihnen Funk
tionen in den Parteiinstanzen der verschiedenen Ebenen 
ausübt, daß 520 Staatsanwälte beratende Funktionen in den 
Volksräten aller Ebenen bekleiden und daß über 
1 000 Staatsanwälte in den Jugendorganisationen tätig sind. 
Staatsanwälte gehören den führenden Gremien einer Reihe 
von gesellschaftlichen Organisationen an, so der Vereini
gung Polnischer Juristen, dem Gesellschaftlichen Komitee 
zur Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs und dem Polni
schen Komitee für gesellschaftliche Unterstützung.

Wir betrachten es deshalb als eine hohe Auszeichnung 
für alle Staatsanwälte, daß der Vorsitzende des Staatsrates 
der Volksrepublik Polen, Henryk Jabionski, am 3. Mai 1979 
in einer Beratung des Kollegiums der Generalstaatsanwalt
schaft den aktiven gesellschaftlichen Einsatz sowie das Be
mühen um die ständige Verbesserung der Qualität und der 
Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Arbeit, insbeson
dere um die Erhöhung ihrer gesellschaftlichen Wirksam
keit, würdigte.
(Originalbeitrag für „Neue Justiz“; Übersetzung 
aus dem Polnischen von Dr. Helmut Keil)


